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Bundesgerichtshof entscheidet: Journalisten dürfen über 
Plagiatsvorwürfe berichten 

Journalisten dürfen über (Dop-
pel-) Plagiatsvorwürfe berichten 
und dabei den vollen Namen der 
betroffenen Personen nennen. Ein 
im Vorfeld erteiltes Verbot sei unzu-
lässig, entschied der Bundesgerichts-
hof in einem seiner neuesten Urteile 
vom 9.3.2021, Az. VI ZR 73/20. Dem 
zugrunde lag die Klage der Juristin 
Charlotte Gaitanides, gegen die so-
wohl bezüglich ihrer Promotions- als 
auch ihrer Habilitationsschrift Plagi-
atsvorwürfe erhoben worden waren. 
Ein seltener Fall eines Doppelpla-
giatvorwurfs. Diese hatte gegen den 
Journalisten Jochen Zenthöfer, der 
im Übrigen ebenfalls ausgebildeter 
Jurist ist, einen vorbeugenden Unter-
lassungsanspruch angestrebt, nach-
dem dieser mehrfach Artikel über die 
Doppelplagiatsvorwürfe unter voller 
Nennung des Namens der Frau veröf-
fentlicht hatte.

Die Vorinstanzen
Ihre Klage hatte vor dem Landge-
richt Frankfurt am Main tatsächlich 
Erfolg. Das LG Frankfurt entschied 
seinerzeit, der Eingriff in das Persön-
lichkeitsrecht wiege zu schwer. Zwar 

seien die Veröffentlichung einer Dis-
sertation und Habilitation dem Be-
rufsleben und damit der sogenann-
ten Sozialsphäre und nicht ihrer Pri-
vatsphäre zuzuordnen, doch komme 
eine Namensnennung nur in Frage, 
wenn sie eine Persönlichkeit des öf-
fentlichen Lebens sei oder eine her-
vorgehobene Position innehabe. Und 
hier kamen die LG-Richter zu dem 
Schluss: Eine solche Position habe sie 
zwar einmal gehabt, jedoch zum Ur-
teilszeitpunkt bereits nicht mehr. (...) 
Allerdings wurde die Klage in zwei-
ter Instanz vom Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main vollumfänglich 
abgewiesen.

Sieg für den Journalismus
Auch der BGH sprach der Juristin den 
Unterlassungsanspruch nun nicht zu. 
Vielmehr stützten sich die Richter auf 
die Entscheidungsgründe der Vorins-
tanz. So hatte das OLG Frankfurt am 
Main zwischen dem Allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht der Juristin, in 
das der Journalist mit seiner Bericht-
erstattung eingreift, und zwischen 
dem Recht auf Meinungs- und Pres-
sefreiheit abwägen müssen. (...)

Die Richter sahen die Juristin ledig-
lich in ihrer Sozialsphäre betroffen. 
Schließlich beziehe sich die Bericht-
erstattung des Journalisten auf ihre 
frühere berufliche Laufbahn, nicht 
auf private Geschehnisse. Dass sie in-
zwischen nicht mehr in dieser Form 
tätig sei, spiele dabei keine Rolle, da 
ihre Promotions- und ihre Habilitati-
onsschrift als wissenschaftliche Wer-
ke "in der Welt", also in Bibliotheken, 
Kommentierungen und Zitaten, be-
stehen blieben. (...) Der Wille der Be-
völkerung und eben vor allem der 
RechtswissenschaftlerInnen an der 
wissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit den Werken der Juristin 
spräche für ein berechtigtes öffent-
liches Interesse. Würde der Name in 
den Artikeln vertuscht, würde das 
Fortwirken auf die Wissenschaft nicht 
ausreichend berücksichtigt. Es trete 
also eine Art "Perpetuierung", ein blo-
ßes Aufrechterhalten des momenta-
nen Zustands, ein. Hier, so die Richter, 
liegt auch der Unterschied zu ande-
ren Plagiatsfällen, bei denen die Pla-
giate nach den erhobenen Vorwürfen 
nicht mehr einzusehen sind. (...)
• www.wbs-law.de
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Alle 22 Titel auf einen Blick
Clubhouse

Crashkurs Uhren

Das Camping-Grillbuch

Die Luft zum Atmen

Fair Play – Das gefährliche Spiel des 

	 Gottfried von Cramm

Future Angst

Gottfried von Cramm – Spiel gegen die Macht

Hat China schon gewonnen?

Jim McEwan: My Islay

Markus, mach mal!

Nie zu spät

Open: Die Geschichte des menschlichen Fortschritts

Plädoyer für den gesunden Menschenverstand

Post Corona: Von der Krise zur Chance

Powerplay

Productivity Hacks

Schlagerspass an Bord

Sorry not sorry: Die Kunst wie man sich 

	 nicht entschuldigt

Spiel Satz Leben – Das gefährliche Spiel des 

	 Gottfried von Cramm

Tod aus Verzweiflung

Warren Buffett: Das ultimative Mindset für Investoren

X-Mas Hacks

In Ausgabe 17 vom 27.4.2021 berichteten wir darüber, 
dass die Marke "Black Friday" vom LG Berlin (Urteil vom 
15.4.2021, Az. 52 O 320/19) für verfallen erklärt wurde. 
Grund ist laut Gericht die Nichtbenutzung. 
Nun ist die Markeninhaberin in Berufung gegangen, weil 
das Urteil ihrer Ansicht nach nicht überzeugt. Sie ist sicher, 
dass das Urteil in der nächsten Instanz wieder aufgeho-
ben wird. Bis zur Rechtskraft des Urteils ist die Marke 
auch weiterhin in Kraft.
• rundy

Markeninhaber von "Black Friday" 
gehen in Berufung

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG (Deutschland) sowie 
§ 80 UrhG, § 9 UWG (Österreich) nehmen wir Titelschutz in 
Anspruch für:

Das Camping-Grillbuch

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Edition Michael Fischer GmbH,
Donnersbergstraße 7,
D - 86859 Igling

Die Hofpfisterei hat erfolgreich einen Rechtsstreit 
gegen Rewe gewonnen. Grund dafür ist die "Sonne", 
ein Brot, dessen Name die Bäckerei als Marke schüt-
zen ließ. Seitdem darf niemand mehr ein Gebäck "Sonne" 
nennen oder diesen Titel mit im Namen tragen. Dies war 
bei Rewe der Fall, der Großkonzern hatte die "Partysonne" 
sowie das "Sonnenkorn" im Sortiment. 
Am 6.5.2021 entschied die 17. Handelskammer am Land-
gericht München I, das Rewe die genannten Namen in 
Deutschland nicht mehr verwenden darf. Grund für das 
Urteil ist die zu große Verwechslungsgefahr zwischen der 
"Sonne" der Hofpfisterei und den von Rewe als "Party-
sonne" und "Sonnenkorn" vertriebenen Brötchen bezie-
hungsweise Broten.  
• rundy

Bei Rewe darf die "Sonne" 
nicht mehr scheinen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für:

Die Luft zum Atmen

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortver-
bindungen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeug-
nisse, Hörfunk, Fernsehen, Video on Demand, Video, Film, 
elektronische, digitale (Online- und Offline-Dienste in allen 
technischen Verfahren) und audiovisuellen Medien, z. B. In-
ternet, Intranet, im Mobile Business in jeder Nutzungsform, 
z. B. für Mobilephones, PDA, etc., z.B. als SMS, MMS-Bilder/
Videos/ Fotos und Klingeltöne in jeder Nutzungsart sowie 
Veranstaltungen in jeder Form, Softwareerzeugnisse, Mu-
sicals, Bühnenwerke und Merchandising in jeglicher Form.

Network Movie
Film- und Fernsehproduktion GmbH,
Steinhöft 11,
D - 20459 Hamburg
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für:

Schlagerspass an Bord

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, Wortver-
bindungen, Abwandlungen, Abkürzungen, grafischen Dar-
stellungsformen, Untertiteln, Zusammensetzungen und 
mit allen Zusätzen für alle Medien, insbesondere für Dru-
ckereierzeugnisse und Printmedien sowie Video, Ton- und 
Bildtonträger aller Art, CR-Rom, CR-I, DVD, andere Datenträ-
ger und alle sonstigen CD-Derivate, Software, Online- und  
Offline-Dienste, Internet und Multimediaanwendungen so-
wie sonstige audiovisuelle, elektronische und digitale Me-
dien und Netzwerke, Veranstaltungen, Bühnenwerke und 
Merchandising. 

GREJO Records & Management,
Wischentwiet 5a,
D - 25365 Klein Offenseth

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für:

Fair Play – Das gefährliche Spiel des 
Gottfried von Cramm

Gottfried von Cramm – Spiel gegen 
die Macht

Spiel Satz Leben – Das gefährliche 
Spiel des Gottfried von Cramm

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsfor-
men, Abwandlungen, Abkürzungen, Schriftarten und Zu-
sätzen für Medien, insbesondere für alle Printmedien und 
Druckereierzeugnisse, Softwareerzeugnisse, Hörfunk, Film, 
Fernsehen, CD-ROM, CD-I und DVD, ferner für elektroni-
sche und digitale Medien und Netzwerke einschließlich 
Online-Medien, Online- und Offline-Dienste sowie sonsti-
ge Mediendienstleistungen und Medienprodukte aller Art 
für Domain-Bezeichnungen, Multimedia-Anwendungen, 
für Event-Merchandising sowie für Messen, Kongresse und 
sonstige Veranstaltungen aller Art. 

SKW Schwarz Rechtsanwälte,
Wittelsbacherplatz 1,
D - 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titel-
schutz in Anspruch für folgende Titel:

Clubhouse

Crashkurs Uhren

Future Angst

Hat China schon gewonnen?

Jim McEwan: My Islay

Markus, mach mal!

Open: Die Geschichte des 
	 menschlichen Fortschritts

Plädoyer für den gesunden 
	 Menschenverstand

Post Corona: Von der Krise zur Chance

Powerplay

Productivity Hacks

Sorry not sorry: Die Kunst wie man 
sich nicht entschuldigt

Tod aus Verzweiflung

Warren Buffett: Das ultimative 
	 Mindset für Investoren

X-Mas Hacks

in allen Schreibweisen, Schriftarten, Darstellungsformen, 
Abwandlungen, Abkürzungen, Wortverbindungen, Titel-
kombinationen, grafischen Gestaltungen, entsprechen-
den Untertiteln und Zusammensetzungen für alle Medien, 
insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film 
und elektronische Medien, Softwareerzeugnisse, Netzwer-
ke einschließlich Multimediaanwendungen, Online- und 
Offline-Dienste sowie sonstige Online-Medien, Bild-, Ton- 
und Datenträger aller Art, öffentliche Veranstaltungen wie 
Messen und Ausstellungen sowie Plakate, Prospekte, Auf-
kleber und Merchandising in jeder Form sowie Dienstleis-
tungen aller Art.

PLASSEN Buchverlage Börsenmedien AG,
Am Eulenhof 14,
D - 95326 Kulmbach

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG (Deutschland) sowie 
§ 80 UrhG, § 9 UWG (Österreich) nehmen wir Titelschutz in 
Anspruch für:

Nie zu spät

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

U5 Filmproduktion GmbH & Co. KG,
Hanauer Landstraße 52,
D - 60314 Frankfurt
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